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§ 23b AM-VO Arbeiten an
Einrichtungen fur die Lagerung von

Schuttgutern

AM-VO - Arbeitsmittelverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)In Einrichtungen fur die Lagerung von Schuttgltern, wie Silos oder Bunker, denen diese Gliter seitlich oder von
unten entnommen werden, darf, solange sie nicht entleert sind, nur eingestiegen werden, wenn dies
unumganglich notwendig ist. Flr das Einsteigen in diese Behalter, Silos oder Bunker ist § 23a anzuwenden.
Wahrend in solche Einrichtungen eingestiegen wird und wahrend sich Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer
darin aufhalten, darf aus ihnen kein Schittgut entnommen werden. Entleerungsoffnungen mussen, soweit dies
moglich ist, geschlossen gehalten sein.

2. (2)Sofern Schuttgut zur Bildung von Stauungen, Briicken oder Ansatzen neigt, missen zum Beseitigen der
Stauungen oder zum Lockern des Schuttgutes entsprechende Vorrichtungen vorhanden oder geeignete Gerate
beigestellt sein. Diese Vorrichtungen oder Gerate mussen ein Beseitigen von Stérungen von aufRen ermaoglichen.
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer durfen sich im Inneren von solchen Einrichtungen nicht unterhalb von
anstehendem oder haftendem Schuttgut aufhalten.

3. (3)8 23b gilt nicht fur Baustellen im Sinn des ASchG.

In Kraft seit 03.12.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/am-vo/paragraf/23a
https://www.jusline.at/gesetz/am-vo/paragraf/23b
file:///

	§ 23b AM-VO Arbeiten an Einrichtungen für die Lagerung von Schüttgütern
	AM-VO - Arbeitsmittelverordnung


